
 datenschutz-maximum Version 16.03.2018 09:43, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr165?rev=1521189810 Gedruckt 10.01.2026 22:33

ErwGr

Erwägungsgrund 165 - Keine Beeinträchtigung des Status der Kirchen und religiösen
Vereinigungen

Im Einklang mit Artikel 17 AEUV achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse
Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren bestehenden
verfassungsrechtlichen Vorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.


	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 165 - Keine Beeinträchtigung des Status der Kirchen und religiösen Vereinigungen



